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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1978

Norm

AO §53 Abs4

EO §7 Abs2

Rechtssatz

Der betreibende Gläubiger hat die für das Wiederau6eben normierten Voraussetzungen mit Ausnahme des

Unterbleibens der Zahlung und zwar nicht nur die Absendung eines entsprechenden Mahnschreibens, sondern auch

dessen Zugang an den Schuldner, urkundlich nachzuweisen. Dieser Nachweis kann durch einen Brief mit

Empfangsbestätigung iS der §§ 57, 131 PostO erbracht werden. Die bloße Behauptung, den Schuldner erfolglos

gemahnt zu haben, genügt nicht.
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